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Neufassung der Satzung über die Betreuung und Förderung in Kindertageseinrichtungen
und in der Kindertagespflege der Stadt Delitzsch (Kitabetreuungssatzung)

Der Stadtrat beschließt die

Satzung über die Betreuung und Förderung in Kindertageseinrichtungen und in der
Kindertagespflege der Stadt Delitzsch (Kitabetreuungssatzung)

entsprechend der beigefügten Anlage.

Zugleich wird die bestehende Satzung über die Benutzung von Kindertageseinrichtungen
(Kinderkrippen, Kindergärten, Horte) in Trägerschaft der Stadt Delitzsch, die Nutzung von
Kindertagespflegeplätzen sowie die Festsetzung von Elternbeiträgen und
Ferienbetreuungsgebühren (Kindertagesstättensatzung) vom 28. Januar 2010 zum 1. April 2016
aufgehoben.   

Dr. Wilde
Oberbürgermeister

Seite 1 von 3

Beratungsergebnis

Beschlussgremium: Stadtrat Sitzung am: 28.01.2016 Legende

Einstimmig Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltungen Befangenheit abweichender Beschluss (Rückseite) STR Stadtrat
SKS Schule, Kultur, Soziales
TA Technischer Ausschuss
VWFA Verwaltungs- und Finanzausschuss

STR 28.01.16 X

Ausschuss Datum Ö NÖ genehmigt genehmigt mit
Änderung

abgelehnt

SKS 11.01.16 X

VWFA 14.01.16 X
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Begründung/Sachdarstellung:

Die Stadt hat für die Einrichtungen in eigener Trägerschaft sowie für die Tagespflege Regelungen
für alle mit der Betreuung zusammenhängenden Fragen, insbesondere Betreuungsmodelle, die
An- und Abmeldung der Kinder und die Mitwirkung der Eltern zu treffen. Die freien Träger regeln
dieses in den entsprechenden Betreuungsverträgen.

Im vorliegenden Entwurf wurden folgende Änderungen zu den bisherigen Satzungsbestimmungen
in Bezug auf die Betreuung in Kindertageseinrichtungen vorgenommen. In die Änderungen sind
Rückmeldungen der Kitas und Tagesmütter mit eingeflossen.

Grundsätzliche Änderungen
- Erweiterung aller Regelungen auf die Kindertagespflege
- Einheitliche Verwendung "Personensorgeberechtigte"
- Konkretisierungen und sprachliche Anpassungen

Spezielle Neuregelungen/ Änderungen
- Korrektur der Anschrift Kita "Zauberhaus"
- Übernahme der Regelungen zu den Altersstufen aus dem SächsKitaG (bis Schuleintritt,
   bis zur Vollendung der vierten Klasse)
- Möglichkeit zur bedarfsgerechten Anpassung der Öffnungszeiten in den Ferien
- Aufnahme durch die Kita bzw. Kindertagespflegeperson nach konkreter Anmeldung
- Aufnahme von Kindern, die nicht im Stadtgebiet wohnen
- Konkretisierung zur zeitweisen Betreuung
- Bestimmungen zum Aufnahmetag sowie zur Beendigung des Betreuungsverhältnisses
- Gründe für fristlose Kündigung geordnet und ergänzt (fachliche Gründe
   bei speziellem Hilfebedarf)
- Klarstellung zur Kündigung und Wiederaufnahme bei Nichtzahlung
- Festlegung zu Schließzeiten sowie Betriebsferien
- Ergänzung der Rechte der Personensorgeberechtigten
- Aufnahme von Regelungen zur Elternmitwirkung
- Bestimmungen zur Datenerhebung

Sämtliche Regelungen zu den Fragen im Hinblick auf die Erhebung von Entgelten für die
Betreuung werden in der separaten Elternbeitragssatzung geregelt.

Den Sitzungsunterlagen der vorberatenden Ausschüsse ist eine Zuordnung der bisherigen
Satzungsparagraphen zu den Satzungsentwürfen mit Anmerkungen beigefügt.

Entsprechend den Stellungnahmen des Jugendamtes sowie der Kitaträger wurden während der
Vorberatungen in den Ausschüssen Änderungen am Satzungsentwurf vorgenommen:
§ 3 - Herausnahme des Verweises auf die zentrale Anmeldung

- Regelung für Fremdgemeindekinder mit Wohnsitz außerhalb Sachsens
- Nutzung des Begriffes "zeitweise Betreuung" statt Gastkinder

§ 4 - Konkretisierung zur Beendigung des Betreuungsverhältnisses ohne Kündigung
§ 6 - Zusatz für die Annahme der Wahl des Elternsprechers
§ 9 - Benachrichtigung des Polizeireviers statt der Mitnahme in die Wohnung

   der pädagogischen Fachkraft
§ 10 - Konkretisierung zur Essenversorgung

Dr. Wilde
Oberbürgermeister

Seite 2 von 3 2



Fortsetzungsblatt zur Drucksache

108-15
Seite 3

 
Anlagen:
Anlage 1 - Entwurf der Satzung über die Betreuung und Förderung in Kindertageseinrichtungen
und in der Kindertagespflege der Stadt Delitzsch (Kitabetreuungssatzung) in der Fassung der
Beschlussempfehlung des Verwaltungs- und Finanzausschusses 

Dr. Wilde
Oberbürgermeister
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